
TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan "Pfarracker" l. Erweiterung
in der Ortsgemeinde Rothselberg

'l . Pl anun srechtliche Festsetzu en 9 und 2 Abs. 8 Bundesbau setz -BBauG-
unu svero un a

(

1. I Art und Maß der baul ichen Nutzung
(SgnUs.lNr.lBBauG)

1.2 0berbaubare Grundstücksflächen
(5gnUs.lNr.2BBauG)

a) Ausnahmen nach 5 6 Abs. 3 BauNVO
sind al I gemein zugelassen
(5 1 Abs. 6 Nr.,2 BauNVO).

b) Untergeordnete Nebenanlagen und Ein-
richtungen i.S. des-5 1q RUs. 1 BauNV0
sind e'ingeschoßig bis maximal 3o me
Grundfläche zugelassen ($ t+ nUs. 1

Satz 3 BauNV0)

a) Aut den Grundstücksflächen zwischen
den Verkehrsflächen i.S. des 5 9
Abs. 1 Nr. 11 BBauG und den vorderen
(straßenseitigen) Baugrenzen sind nur
Einfriedungen, Müllboxen, die .im Zu-
sammenhang mit den Einfriedungen er-
ríchtet werden, Nebenan'lagen i .S. des
5 1q RUs. 2 BauNVO und Stéìlplätze für
Kraftfahrzeuge zugeìassen, wenn die
Sicherheít und Leichtigkeit des Ver-
kehrs gewähr]eistet ist (5 23 Abs. 5
BauNV0 und $ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG i.V.
mit 5 13 Landesbauordnung -LBau0-).

b) Auf den im Absatz 1.2 a) angefûhrten
Grundstücksf'lächen können auch Garagen
zugelassen werden, wenn vor den Ga--
ragentoren ein Stauraum von mindestens
5,oo m vorgesehen ist und die Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs ge-
währleistet ist (5 23 Abs. 5 BauNV0-
und 5 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG i.V. mit
5 13 LBau0 und 5 2 Abs. 2 Garagenver-
ordnung -GarV0-).

c) Ausnahmen vom Stauraum nach Absatz
1.2 b) können bei sehr schwierigen Ge-
ländeverhältnissen (2.8. stark áb-
fallendes Gelände) zugeìassen werden,
wenn als Ersatz unmittelban daneben
ein Stel'lp'latz nachgewiesen wi rd und
die Sicherheit und Leichtigkeit des
Verkehrs gewährleistet ist (55 :l Abs. 1

und 9 Nr. 4 BBaUG i.V. mit $ t3 LBau0
und52Abs.2GanVO).

a) Die ím Bebauungsplan zvrjngend festge-
setzte Stellung der baulichen Anìagen
(Firstrichtung) gil t nicht fi.jr
Garagen und untergeordnete Nebenanlagen
und Einrichtungen i.S. des 5 14 BauNVO.

b) Ausnahmen von der im Bebauungsplan
zwingend festgesetzten Stellung der bau-
lichen Anlagen (Firstrichtung) kann
für Anbauten (Nebentrakte) eines Haupt-
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1.3 Stellung der baulichen Anlaqen
(5gnUs.lNr.2BBauG)



gebäudes zugelassen werden, wenn sie
sich dem Erscheinungsbild des Hauptge-
bäudes (Hauptkörpers) unterordnen' (5 Sl
Abs. 1 BBauG).

{i

,l.4 Stellplätze und Garagen
(59i\bs.tNr.4BBãuG)

,|.5 Höhenlage baulicher Anlaqen
(5 g noõ. z seauci 

""--J-"

ngsrechtl iche Festset

a) Es sind so viele S

stellen, wie auf G

bauordnung (LBauO)

uG und 5

tel lplätze herzu-
rund 5 71 der Landes-
und anderer Vor-

123 Abs. 5 LBauO)

schriften fi.ir die Nutzung von Grund-
stücken erforderlich sind oder wie dort
Kraftfahrzeuge gehalten werden, mind.jedoch zwei Steíìplätze ô.o-r,lorinung--(einschl . Besuchei^parkplätz).

b) Statt der Ste'lìptätze nach Abs. 1.4 a)
können Garagen hergestellt und dann aúf
die Anzahl der Stetìplätze angerechnet
werden, wenn ein Stauraum nacñ Absatz,l.2 b) hergestettt wird ($S Zt und 13
LBau0 und 5 2 Abs. 2 GarV0).

c) Stetlplätze oder Garagen sind nur in dem
nach Abs. l.4 a) festgesetzten Umfang
zulässig (S 12 Absatz-6 BauNV0).

D'ie Erdgeschoßhöhe darf max. 5o cm über
dem derzeitigen (bestehenden) Gelände liegen.
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2. Bauordnu

2,1 Dachformen

2.2 Dachneigungen

zungen ($ g RUs. 4 BBa

a) Ausnah
gesetz
bauten
zuge ì a
Ersche
( Haupt
BBaUG )

a) Außer reinen pultdächern und Schmetter-
l-ingsdächern (nur nach innen geneìgten
Dächern) sind alle Dachformen-im Rãirmen
der im Plan eingetragenen Dachneigungen zu-gelassen. Ausnahmen von Dachneiguñgeñ
siehe Ziffer 2.2 dieser Festsetãunien.

b) Dachforrnen mit verschiedenen Dachnei
gungen (2.9. bei außermittigem firit)
sind .zugelassen, wenn die Dãchneigung
der den Straßen zugewandten Dachfiäcñen
den Festsetzungen des Bebauungspìanes
entsprechen.

men von den im Bebauungspìan fest-
ten Dachneigungen können für An-
(Nebentrakte) eines Hauptgebäudes

ssen werden, wenn sie sich dem
inungsbild des Hauptgebäudes
körper) unterordnen ($ 3l Abs. l

b) Die im Bebauungspìan festgesetzten Dach-
neigungen.gelten nicht füñ Garagen und
untergeordnete Nebenanlagen und-Einrich-
tungen i.S. des 5 14 BauNVO.

Dachaufbauten zum Ausbau von l,lohnräumen
in Dachgeschoßen (2.8. Dachgauben) sind
zugelassen, wenn sie sjch der jeweiliqen
Hauptdachf I äche wesentl i ch r¡ntêrordneî und d i e
Traufe nicht unterbrechen.

2.3 Dachaufbauten



it't'

2.4 Dacheindeckungen

2.5 Kniestöcke

2,7 Einfriedungen

2.8 Stützmauern

2.6 Verkleidungen, Verblendungen
und Farbanstriche baul icher
Anl agen

Die Dacheindeckung darf nur mit Ziegeì . -
ã"ioì qen. ounkl es-oder schwarzes l'laterial
ist nícht zugelassen.

Kniestöcke dürfen bei 1B-25" die Höhe

von 25 cm und beì 26-38" die Höhe von
5o cm, gemessen von 0K Rohdecke bis UK

Fußpfette, nicht überschreiten.

An den AuBenwänden der baulichen Anlagen
sinà Verk'leidungen,''Verblendungen und Farb-
anstriche in grélten (störenden) Farben
untersagt

Die Grundstücke können eingefriedet werden.
Nur ent'lang den Verkehrsflächen dürfen feste
Sockel bis-zu einer Höhe von 4o cm errich-
tet werden. Die Verwendung von Maschendraht
und ähn'lich störendem Material ent'lang den

Verkehrsflächen ist untersagt. Für die
äußere Farbgestaltung der Einfriedungen
gilt Ziffer-2.6 dieser Textfestsetzungen- Dì

õesamthöhe der Einfrniedungen entlang den

Verkehrsflächen darf 1,20 m über 0K Bürger-
steig nicht überschreiten.

Soweit Stützmauern entlang den Verkehrs-
f'lächen erforderlich sind, dürfen d'iese
nur bis zu einer Höhe von 1,2o m über 0K

Bürgersteig errichtet werden. Für die
äußere Far6gestaìtung der Stützmauer giìt
Ziffer 2.6 dieser Textfestsetzungen.

Rothsel berg, den .11."4, 19.q4

Ortsgeme lnd'e Rothselberg
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